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Die berufsbegleitende Qualifizierung für Leitungskräfte aus den 
Kindertageseinrichtungen in der EKHN, die zum ersten Mal Ende 2012 innerhalb des 
von der Kirchenleitung finanzierten Pilotprojektes „Qualifizierung und 
Nachwuchsförderung für Leitungskräfte in der EKHN“ angeboten wurde, wird in das 
afw-Programm übernommen und hier erneut angeboten. 
 
 
 
 
 

Beginn: 
4. November 2019 
Ende:  
25. Juni 2021 
 
Anmeldeschluss:  
23. September 2019 

19KW001      Lehrgang 10 
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19KW001 
 
Berufsbegleitende Weiterbildung  
für Leitungs- und Nachwuchskräfte aus den Kindertageseinrichtungen 
in der EKHN 

 
 
Zielgruppe 

 Nachwuchskräfte, die sich auf eine Leitungsstelle innerhalb der EKHN vorbereiten  

 Neue Leitungskräfte im 1. und 2.  Dienstjahr in Kindertagesstätten der EKHN 

 Erfahrene Leitungskräfte der EKHN, deren Kindertagesstätten sich vergrößern/ verändern und die 
ihre Kompetenzen erweitern und ihr Wissen auffrischen möchten. 

 
Inhalte der Module 
 

 Führen – Leiten – Managen einer Kindertagesstätte  

 Qualität in der EKHN – Umsetzung der Qualitätsentwicklung in der eigenen Einrichtung 

 Personalmanagement  

 Konzeption von evangelischen Kindertagesstätten  

 Gesetze und Richtlinien  

 Verwaltung einer evangelischen Kindertagesstätte 
 
Lernbegleitung:  
Zwischen den Modulen wird ein Coaching von jeweils einem halben Tag angeboten.  
Die Kursgruppe wird in drei regionale Gruppen aufgeteilt. 
 
Kolloquium 
Eine Praxisaufgabe unterstützt Sie dabei, die Inhalte der Weiterbildung zu nutzen und erworbene 
Kompetenzen in der eigenen Einrichtung anzuwenden. Diese wird von der Kursleitung mit einem 
qualifizierten Feedback beurteilt. 
Am Ende der Qualifizierung findet ein eintägiges Kolloquium mit Zertifikatsverleihung statt. 
Dieses Zertifikat berechtigt nicht zu einer Höhergruppierung in Bezug auf die Leitungstätigkeit. 
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Aufbau der Weiterbildung: 
 
Leitungskräfte haben eine Schlüsselrolle für den Erfolg einer Kindertagesstätte inne.  
Sie nehmen Verantwortung für das Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebot wahr,  
z.B. für die Konzeptions- und Qualitätsentwicklung, für die Professionalität des pädagogischen Fachpersonals, 
für die Organisation und Dokumentation betrieblicher Abläufe, für die Zusammenarbeit mit dem Träger, den 
Erziehungsberechtigten und den Einrichtungen und Kooperationspartnern im Sozialraum.  
In Zeiten von Veränderungsprozessen im Bereich Kindertagesstätten - flankiert von Fachkräftemangel, 
demographischer Entwicklung, Finanz- und  Konkurrenzdruck – bedarf es entsprechender 
Weiterqualifikation, um Leitungskräfte in ihrem Aufgabenportfolio zu unterstützen.  
In sieben verschiedenen Modulen und dem Abschlussmodul werden alle Themen und Aufgaben einer 
Leitungstätigkeit inhaltlich erarbeitet und vermittelt.  
Zwischen den Modulen findet jeweils ein halber Tag Lernbegleitung (Coaching) statt, in der die Inhalte des 
zuvor statt gefundenen Moduls aus der Perspektive der Praxis beleuchtet und die eigene 
Handlungskompetenz erweitert werden kann. 
 
Terminübersicht 
 

 
Modul 

 
Inhalte 

 
Termine 

 
Modul 1: 
Referentinnen:   
Thea Pfeffer  
Sabine Herrenbrück 
 

 
Führen-Leiten-Managen 
in der evangelischen Kita 
 
 

 
 
4.-7.11.2019 
4 Kurstage 

 
Modul 2:  
Referentinnen:  
Thea Pfeffer 
 Andrea Sälinger 
 

 
Konzeption von evangelischen 
Kindertagesstätten I 
 

 
10.-12.02.2020 
3 Kurstage 

 
Modul 3:  
Referentin:  
Barbara Benoit  
 

 
Konzeption von evangelischen 
Kindertagesstätten II: Religionspädagogik 

 
 
27.-29.04.2020 
3 Kurstage 

 
Modul 4 
Referentinnen: 
Thea Pfeffer  
Stefanie Wiese (ERV) 
 

 
Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung in Kindertagesstätten 
Evangelischer Trägerschaft 
 

 
 
29.06-1.06.2020 
3 Kurstage 
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Modul 

 
Inhalte 

 
Termine 

Modul 5: 
Referent/innen: 
Thea Pfeffer  
Christoph Sassenberg   
Dr. Petra Knötzele    
 

2 Tage: Gesetze und Richtlinien  
 
1 Tag: Führen-Leiten-Managen  
in der evangelischen Kita:  
Kompetenzentwicklung als Leiter/in 
 
 

 
 
14.-16.09.2020 
3 Kurstage 

 
Modul 6:  
Referent/innen: 
Stefan Babion 
Ewa Ewig 
Ralf Wüst 
Uwe Juli 
  

 
Kita-Verwaltung mit System 
 
 

 
1.-3.12.2020 
3 Kurstage 
  

Modul 7:  
Referentin:  
Lorella Liebenau-Strube 
 

Den Personaleinsatz in der Kita systemisch 
betrachtet 

3.-4.02.2021 
2 Kurstage 
 

 
Modul 8:  
Referentinnen:  
Thea Pfeffer 
Almuth Tibbe 
 
 

 
Personalführung  
Personalentwicklung  
MA-Jahresgespräche 
  
 
 

 
 
17.-19.05.2021 
3 Kurstage  
 
   

 
Modul 9:  
Referentinnen: 
Thea Pfeffer 
 

 
 
Kolloquium 
und Lernbilanzierung 
 
 

 
 
24.-25.06.2021 
2 Kurstage 
 

 
Zwischen den Modulen 1 
und 9 finden 
Gruppencoachings statt 
 

 
Professionalisierung in der Praxis 

 
3 Coaching- 
Gruppen: 
6 x 0,5 Tage 
Termine Seite 8 
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Themen der Weiterbildung 
 
1. Modul:  Management in der Kita –                                       4 Tage 
Referentinnen: Thea Pfeffer, Sabine Herrenbrück  

 

Inhalte: 

 Vorstellen des gesamten Kurses, Ansprechpartner, Bedingungen, etc. 

 Strukturen der EKHN 

 Leiten in einer evangelischen Kindertagesstätte 

 Betriebliche Führung (Sozialwirtschaft) 

 Aufgaben und Rollenverständnis von Leitung 

 Herausforderungen /Analyseinstrumente/Strategien/Ziele/Nachhaltigkeit/Visionen 

 Umgang mit Veränderungsprozessen 

 Changemanagement     

 
 

2. Modul:  Konzeption von evangelischen Kindertagesstätten 1      3 Tage 
Referentinnen: Thea Pfeffer, Andrea Sälinger 
 
Inhalte: 

 Konzeptionserstellung von evangelischen Kitas 

 Einrichtungsbezogenes Kinderschutzkonzept 

 Pädagogische Grundlagen 

 Erfordernisse aus Sicht des KiföG 

 Bildungspläne Hessen/RLP 

 Gender 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

3. Modul:  Konzeption von evangelischen Kindertagesstätten 2      3 Tage 
Referentinnen: Barbara Benoit (Zentrum Bildung) 
                              
 
Inhalte: 

 Leitbilderstellung 

 Leitlinien der EKHN 

 Religion in der Kita  
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4. Modul:   Qualitätsentwicklung- und Sicherung                                                                      
                    in Kindertagesstätten in evangelischer Trägerschaft                       3 Tage 

Referentinnen: Thea Pfeffer, Stefanie Wiese (ERV) 
 

 

Inhalte: 

 Qualitätsfacetten in Kitas in der EKHN  

 EFQM 

 Instrumente der  QE 

 Projektmanagement  

 Umsetzung der Qualitätsentwicklung  in der eigenen Einrichtung 

 Partizipation des Teams bei QE Themen 

 Motivation und Zeitmanagement für QE Arbeit 

 Erstellen eines QE Handbuches  

 Dokumentation von Prozessen und Abläufen 

 Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der päd. Arbeit 

 

 

 

 

5. Modul:  Gesetze und Richtlinien               3Tage  
Referent/innen: Thea Pfeffer, Dr. Petra Knötzele (Kirchenverwaltung EKHN),  

                              Christoph Sassenberg (Zentrum Bildung) 

  

Inhalte: 

 Bundesgesetze 

 Landesgesetze und Verordnungen (Hessen/RLP) 

 Kinderschutzkonzept SGB VIII 

 Kirchenrechtliche Bestimmungen /Kita VO 

 Personalrecht RLP  

 Kita-Gesetz (Christoph Sassenberg) 

 Führen-Leiten-Managen in der evangelischen Kita:  

      Kompetenzentwicklung als Leiter/in 
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6. Modul:  Verwaltung einer Kindertagesstätte                    3 Tage 

Referent/innen: Stefan Babion (Zentrum Bildung),  
    Ralf Wüst & Eva Ewig (Evangelische Regionalverwaltung Starkenburg-Ost),  
    Uwe Juli (Referent)  

 
Inhalte: 

 Finanzen  

 Controlling  

 Operative Personalmanagementprozesse in der Regionalverwaltung (z.B. Einstellungsverfahren)  

 Haushalt einer Kindertagesstätte  

 Büroorganisation  

 

 

7. Modul:  Effektiver und effizienter Personaleinsatz in der Kita              2 Tage 
Referent/innen:  Lorella Liebenau-Strube 

 
 
Inhalte: 

 Möglichkeiten der Flexibilisierung des Personaleinsatzes erfahren und mit Hilfe von 
Analyseinstrumenten einrichtungsbezogen reflektieren 

 das Instrument der Nutzerfrequenzanalyse in die Personaleinsatzplanung 
einbeziehen 

 die Tagesstruktur im Sinne nutzbringender und geöffneter Gruppen oder 
Angebotsbildung sowie der zeitlichen Verwendung von Personalressourcen 
reflektieren 

 die Dienstplangestaltung  flexibilisieren und somit zu optimieren 
 

 

8. Modul:   Personalmanagement                                     3 Tage 
Referentin:   Thea Pfeffer, Almuth Tibbe 
 
 
Inhalte: 

 Mitarbeiterführung 

 Führen durch Kommunizieren, Delegieren und Motivieren 

 Teamentwicklung  

 Personalentwicklung 

 Konfliktmanagement  

 Mitarbeiterjahresgespräche professionell führen 
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9. Modul:        Lernbilanzierung und Öffentliches Kolloquium     2 Tage 

Referentin: Thea Pfeffer  
 
Inhalte: 

 Lernbilanzierung und Reflexion    

 Kolloquium und Zertifikatsverleihung 1x im Jahr 

Gruppencoaching:          6 x 0,5 Tage 

Referentin:  Birgitt Deutschmann 

Inhalte: 

 Praxisreflexion der eigenen beruflichen Entwicklung als (künftige/stellvertretende) Leiter/in einer 

ev. Kita und Anwendung der Weiterbildungsinhalte in der Praxis 

 
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

13.01.2020 
23.03.2020 
02.06.2020 
19.10.2020 
18.01.2021 
29.03.2021 
jeweils 9:00-12:00 Uhr 

14.01.2020 
24.03.2020 
03.06.2020 
20.10.2020 
19.01.2021 
30.03.2021 
jeweils 9:00-12:00 Uhr 

15.01.2020 
25.03.2020  
04.06.2020  
21.10.2020  
20.01.2021  
31.03.2021 
jeweils 9:00-12:00 Uhr 

 

 
Voraussetzungen 

Für die Teilnahme ist ein Bewerbungsschreiben mit folgendem Inhalt und Anhängen erforderlich: 
 

 Ein Anschreiben (max. 1,5 Seite) aus dem  Begründung/Motivation für die Teilnahme an der 
Leitungsqualifikation hervorgeht 

 Nachweis der Ausbildung zur/zum staatlich geprüfte/n und anerkannte/n Erzieher/in oder 
eines Studiums der  Sozialpädagogik oder vergleichbare Studiengänge 

 Eine tabellarische Berufsbiografie 

 Das unterschriebene Anmeldeformular und die Einverständniserklärung des Trägers 
 
Auswahlverfahren 
Nach Sichtung aller eingegangen Bewerbungen durch die Fachberatung des Fachbereichs Kindertagesstätten,  
des ERV Frankfurts und der Leiterin des afw (PAE) werden die Plätze  nach folgenden Gesichtspunkten 
verteilt: 
 

 Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen 

 einer prozentualen Verteilung innerhalb des EKHN Gebietes 

 einer prozentualen Verteilung der angesprochenen Zielgruppen 
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Gesamtdauer:  
26 Fortbildungstage, jeweils 8 Unterrichtseinheiten 
  6 x 0,5 Tage Coaching 
 
Kosten: 
 
Die Gesamtkosten betragen 1.800,00 €   
Zahlbar abschnittsweise pro Modul bzw. Coaching 
Die Kosten sind bezuschusst. 
 
Verantwortlich für das Konzept und die Organisation: 
 
Magdalena Kladzinski, Bereichsleiterin des Arbeitszentrums Fort- und Weiterbildung, PAE Darmstadt 
Martina Lautner, Fachberaterin im Zentrum Bildung, Darmstadt 
 
 
Referentinnen und Referenten: 
 
Kursleitung: Thea Pfeffer - Fortbildungsreferentin, Dipl. Pädagogin, Familientherapeutin  
 
Je nach Modul werden Referentinnen und Referenten aus  
- der Zentrum Bildung der EKHN,  Fachbereich Kindertagesstätten, Darmstadt  
- dem Arbeitsbereichs Kindertagesstätten FFM und  
- der Kirchenverwaltung  
einbezogen. 
 
 
Coaching: 
Birgitt Deutschmann,  Dipl. Sozialarbeiterin, Supervisorin, Coach, Organisationsberaterin 
 
 
Veranstaltungsort für alle Module: 
 
Pädagogische Akademie Elisabethenstift gGmbH 
Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung  
Stiftstraße 41, 64287 Darmstadt 
 
Veranstaltungsorte für Coaching werden in der Weiterbildung bekannt gegeben. 
 
 
Arbeitszeiten in den Modulen: 
 
9.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.30 Uhr 
(Wenn nicht anders vereinbart.) 
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Anmeldeformular  19KW001:  
Per Post:  
Pädagogische Akademie Elisabethenstift gemeinnützige GmbH 
afw - Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung,  
Stiftstraße 41, 64287 Darmstadt,  
Per Fax: 06151/4095 303,  
Per Email: afw@elisabethenstift.de 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die  Berufsbegleitende Weiterbildung für Leitungs- und 
Nachwuchskräfte aus den evangelischen Kindertageseinrichtungen in der EKHN an. Ich erfülle alle 
Voraussetzungen, die ich für die Teilnahme benötige. Meine vollständigen Unterlagen habe ich der 
Anmeldung beigefügt. Die Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Name, Vorname:______________________     ___________ 
 
Geburtstag: _________________________________________________________________ 
 
Einrichtung/ Kirchengemeinde: _________________    ___________ 
 
Straße: _____________________________     ___________ 
 
PLZ u. Ort::___________________________     ___________ 
  
Telefon: ___________________________Telefax: __________________________________ 
 
E-Mail: _____________________________     ___________ 
 
O ich bin eine erfahrene Leitungskraft 
 
O ich bin eine neue Leitungskraft   im O ersten Jahr  O zweiten Jahr 
 
o ich bin eine Nachwuchskraft (Stellvertretende Leitung oder Erzieher/in)  

 
o und habe die Zusicherung, dass ich eine Leitungsverantwortung bei meinem Träger 

übernehmen kann. Eine Bestätigung durch den Träger habe ich meiner Anmeldung beigefügt 
o und bin persönlich daran interessiert mich für eine Leitungsstelle zu qualifizieren 

 
O ich leite eine Einrichtung mit   O 1-4 Gruppen O 5 und mehr Gruppen 
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Folgende Anhänge sind meiner Anmeldung beigelegt 
 

o Ein Anschreiben mit Angaben zu:  
Begründung/Motivation für die Teilnahme an der Leitungsqualifikation 
 

o Nachweis der Ausbildung zur/zum staatlich geprüfte/n und anerkannte/n Erzieher/in oder eines 
Studiums der  Sozialpädagogik oder vergleichbare Studiengänge 
 

o Meine tabellarische Berufsbiografie 
 
 
 
 
 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des afw einverstanden 
und habe mein Widerspruchsrecht zur Kenntnis genommen. 
 
 
          
Datum, Unterschrift des/r Teilnehmers/in: 
 
 
 
Einverständniserklärung des Trägers 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden die/den o.g. Mitarbeitende/n für die Dauer von 29 Tagen und 
für die Durchführung der Praxisaufgabe für die Qualifikation freizustellen. 
 
 
 
 
 
 
         
Datum, Unterschrift/Stempel des Trägers  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen des afw: 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Kurs-, Schulungs-, Seminar-, Langzeitkurs-, Weiterbildungs-, Inhouse- und ähnliche Verträge (im Folgenden: Kursvertrag) zwischen der Pädagogischen 

Akademie Elisabethenstift gemeinnützige GmbH, afw - Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung (Veranstalter) und dem Kunden bzw. Kursteilnehmer. Abweichende Geschäftsbedingungen des 
Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden vertragliche Leistungen vorbehaltlos ausführen. 

 
(2) Alle Vereinbarungen zwischen Veranstalter und Kunde bzw. Kursteilnehmer sind in dem Kursvertrag und in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen niedergelegt. Nebenabreden, 

Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages und zu diesen Bestimmungen bestehen nicht, es sei denn sie sind mit dem Veranstalter schriftlich vereinbart. 
 
(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Verträge zwischen Veranstalter und Kunde bzw. Kursteilnehmer, die die Teilnahme und Durchführung an bzw. von Kursen, 

Schulungen, Langzeitkursen, Weiterbildungs-, Inhouse- und sonstigen Lehrveranstaltungen zum Inhalt haben. 
 
(4) Soweit in den Regelungen dieser AGB die männliche Form verwendet wird, geschieht das lediglich zur sprachlichen Vereinfachung. Die Regelungen gelten gleichermaßen auch für weibliche 

Beteiligte und für juristische Personen. 
 
§ 2 Angebot – Anmeldung – Vertragsschluss 
(1) Die Angebote des Veranstalters sind freibleibend. Dies gilt insbesondere für die Informationen des Veranstalters auf der Webseite des Veranstalters zu Inhalt, Zeit, Ort, Leitung, Durchführung 

und Laufzeit der angebotenen Kurse. Die Angebote des Veranstalters stellen kein verbindliches Angebot nach Maßgabe des § 145 BGB dar. 
 
(2) Anmeldungen des Kunden bzw. Kursteilnehmers sind als Angebot nach § 145 BGB verbindlich. Der Kunde bzw. Kursteilnehmer sollte sich bis spätestens 6 Wochen vor Kursbeginn anmelden. Die 

Anmeldungen zu den Kursen müssen schriftlich oder in Textform erfolgen. Der Kunde bzw. Kursteilnehmer kann sich unmittelbar über das Online-Portal des Veranstalters auf dessen Webseite 
www.elisabethenstift.de zu dem jeweiligen Kurs anmelden. Zudem hält der Veranstalter auf seiner Webseite Anmeldeformulare bereit, die ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben an 
den Veranstalter per Post oder Fax an die oben genannte Adresse bzw. Faxnummer zu senden sind. Anmeldungen sind rechtsverbindlich und verpflichten den Kunden bzw. Kursteilnehmer zur 
Zahlung der jeweils durch den Veranstalter angegebenen Kursgebühren. 

 
(3) Der Kursvertrag kommt erst nach Eingang der Anmeldung des Kunden bzw. Kursteilnehmers beim Veranstalter zustande. Der Veranstalter bestätigt dem Kunden oder Kursteilnehmer den 

Eingang seiner Anmeldung durch Auftragsbestätigung oder Rechnung. 
 
§ 3 Belehrung über Widerrufsrecht 
 
(1) Widerrufsrecht 

Der Kunde bzw. Kursteilnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer 
Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. Art. 246 § 3 EGBGB.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
 
Der Widerruf ist zu richten an:  

 
Pädagogische Akademie  
Elisabethenstift gemeinnützige GmbH 
afw - Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung 
Stiftstraße 41 . 64287 Darmstadt 
Fax (06151) 4095-303 
E-Mail: info@afw.elisabethenstift.de 
 

(2) Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Ist die Herausgabe nach der 
Natur des Erlangten ausgeschlossen, ist Wertersatz zu leisten. Dies kann dazu führen, dass der Kunde bzw. Kursteilnehmer die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf gleichwohl erfüllen muss.  
 

(3) Besondere Hinweise 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden bzw. Kursteilnehmers vollständig erfüllt ist, bevor er sein Widerrufsrecht 
ausgeübt hat. 
 

§ 4 Rücktritt vor Kursbeginn 
(1) Der Kunde bzw. Kursteilnehmer kann von dem Vertrag – unabhängig von seinem Widerrufsrecht – bis zum Beginn des jeweiligen Kurses oder der jeweiligen Veranstaltung zurücktreten. Bei 

einem Rücktritt bis zu 6 Wochen vor Kurs- oder Veranstaltungsbeginn erhebt der Veranstalter eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,00 EUR und erstattet dem Kunden bzw. Kursteilnehmer 
im Übrigen die bereits gezahlte Kursgebühr zurück. Erklärt der Kunde bzw. Kursteilnehmer den Rücktritt bis 4 Wochen vor Kurs- oder Veranstaltungsbeginn bleibt er zur Zahlung von 50 % 
Kursgebühr verpflichtet; für den Fall bereits erbrachter Zahlung erstattet ihm der Veranstalter die hälftige Kursgebühr zurück. Erfolgt der Rücktritt des Kunden zu einem späteren Zeitpunkt 
bleibt der Kunde bzw. Kursteilnehmer zur Entrichtung von 90 % der Kursgebühr verpflichtet. 

 
(2) Die vorgenannten Ansprrüche des Veranstalters auf Zahlung der anteiligen Kursgebühr entfallen ganz oder anteilig, wenn und soweit der Kunde bzw. Kursteilnehmer nachweist, dass dem 

Veranstalter durch den kurzfristigen Rücktritt vor Kursbeginn kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
(3) Der Kunde bzw. Kursteilnehmer hat die Möglichkeit, rechtzeitig bis zum Kursbeginn dem Veranstalter einen Ersatzteilnehmer zu benennen, der statt seiner in die Rechte und Pflichten aus dem 

Kursvertrag eintritt. Der Veranstalter kann bei berechtigtem Interesse den Vertragseintritt des Ersatzteilnehmers ablehnen. Tritt der Ersatzteilnehmer mit Zustimmung des Veranstalters in den 
Kursvertrag ein, so haften er und der Kursteilnehmer dem Veranstalter als Gesamtschuldner für die fällige Kursgebühr und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. Die in 
Absatz (1) genannten anteiligen Vergütungsanspruche des Veranstalters gegen den Kursteilnehmer entfallen bei Vertragseintritt des Dritten. 

 
(4) Hiervon unberührt bleibt das Recht des Kursteilnehmers zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elisabetenstift.de/
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 5 Preise – Zahlungsbedingungen – Aufrechnung 
(1) Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Kunde bzw. Kursteilnehmer zur Zahlung der anfallenden Kursgebühren der von ihm gewählten Kurse, Schulungen oder sonstigen Veranstaltung. Die 

Höhe der zu entrichtenden Gebühren sind den Angeboten des Veranstalters zu entnehmen. Die Zahlung der Kursgebühr hat durch Überweisung auf das vom Veranstalter bekannt gegebene 
Konto zu erfolgen. 

 
(2) Die Kursgebühr ist spätestens 14 Tage vor Kurs- oder Veranstaltungsbeginn an den Veranstalter zu zahlen. Erfolgt die Anmeldung innerhalb von weniger als 14 Tagen vor Kurs- oder 

Veranstaltungsbeginn, ist die Kursgebühr spätestens bis zum Beginn des Kurses oder der Veranstaltung zu zahlen. 
 
(3) Bei Inhouse-Veranstaltungen stellt der Veranstalter die vereinbarte Vergütung nach Abschluss der erbrachten Leistungen in Rechnung, soweit nicht im Einzelfall eine abweichende Vereinbarung 

getroffen wird. Sofern sich aus der Rechnung nichts anderes ergibt, ist der ausgewiesene Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
 
(4) Die Gesamtkosten eines Langzeitkurses oder der Weiterbildung sind durch den Kursteilnehmer innerhalb der Laufzeit wahlweise in Teil- oder Jahresraten zu zahlen, die der Veranstalter in 

angemessener Höhe vorab festlegt. Die erste Teil- oder Jahresrate ist ebenfalls spätestens 14 Tage vor Kursbeginn, bei Anmeldung im Zeitraum von weniger als 14 Tagen vor Kursbeginn 
spätestens bis zum Beginn des Langzeitkurses zu zahlen. 

 
(5) Bei Langzeitkursen behält sich der Veranstalter vor, die Kursgebühr anzupassen. Die Gründe für eine mögliche Anpassung der Kursgebühr liegen ausschließlich in Veränderungen der 

Finanzierung des Gesamtaufwandes für den Veranstalter, die er nicht zu vertreten hat, insbesondere die durch Anpassungen der Zuwendungsgeber hervorgerufen werden. 
(6) Für den Eintritt und die Folgen eines Zahlungsverzuges des Kunden bzw. Kursteilnehmers gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 
(7) Dem Kunden bzw. Kursteilnehmer stehen Aufrechnungsrechte nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder durch den Veranstalter anerkannt sind. 

Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 6 Leistungen des Veranstalters –   Änderungsvorbehalte 
(1) Das Kursangebot des Veranstalters erfolgt regelmäßig in Gruppen mit einer Teilnehmerzahl zwischen 15 und 22 Teilnehmern. Aus konzeptionellen Gründen kann die Teilnehmerzahl im Einzelfall 

den vorgenannten Rahmen um bis zu 3 Teilnehmer über- oder unterschreiten. Ziel des Unterrichtes und der sonstigen (Inhouse-)Veranstaltungen ist es, pädagogische Fachkräfte in ihren 
fachlichen und persönlichen Kompetenzen fort- und weiterzubilden und Entwicklungsprozesse in Kindertagesstätten zu konzipieren sowie kunden- und passgenaue Angebote der Qualifizierung 
und Weiterentwicklung des pädagogischen Arbeitsfeldes zu erstellen. In den Kursen wird praxisbezogen, teilnehmer- und zielorientiert gearbeitet. Kern der Unterrichtsveranstaltung stellt die 
Vermittlung von Fachwissen, die Leitung von Gruppendiskussionen sowie die theoretische und praxisbezogen (Kleingruppen-)Arbeit dar. Gegebenenfalls erforderliches Lehrmaterial 
einschließlich der vorgesehenen Arbeitsmittel wird vom Veranstalter gestellt. Darüber hinaus überwacht der Veranstalter den Lernerfolg, korrigiert von Kursteilnehmer erstellte Praxisaufgaben 
innerhalb angemessener Zeit und gibt den Teilnehmern am Unterricht diejenigen Anleitungen, die sie erkennbar benötigen. 

 
(2) Änderungen in Person der Dozenten behält sich der Veranstalter im Rahmen seines nach billigem Ermessen auszuübenden Leistungsbestimmungsrechts vor, sofern keine ausdrückliche 

Vereinbarung mit dem Kunden bzw. Kursteilnehmer über die Person des Dozenten getroffen wurde.  
 
(3) Der Veranstalter behält sich darüber hinaus vor, Kurse zeitlich zu verlegen, inhaltlich zu verändern oder den Standort innerhalb der gleichen Stadt zu verlegen, wenn dies aus organisatorischen 

oder sonstigen wichtigen Gründen erforderlich und für den Kunden bzw. Kursteilnehmer zumutbar ist. Organisatorische bzw. wichtige Gründe für Kursänderungen durch den Veranstalter liegen 
insbesondere darin, dass der nach Planung und Ausschreibung vorgesehene Dozent krankheitsbedingt ausfällt und kein Ersatzdozent rechtzeitig bereitsteht oder die Mindestteilnehmerzahl von 
12 Teilnehmern nicht erreicht wird. Die Zumutbarkeit der vorgenannten Kursänderungen setzt insbesondere voraus, dass das Erreichen des im Rahmen der Kurs- und Leistungsbeschreibung 
benannten Kurszieles nicht gefährdet wird. Der Kursteilnehmer wird über die jeweilige Änderung durch den Veranstalter unverzüglich in Kenntnis gesetzt. 

 
(4) Sollte eine Kursänderung bei Vorliegen eines organisatorischen oder sonstigen wichtigen Grundes nach Maßgabe des vorgenannten Absatzes (3) dem Veranstalter nicht möglich sein, behält sich 

der Veranstalter die Absage des Kurses vor, über die der Kursteilnehmer unverzüglich und rechtzeitig vor Kursbeginn in Kenntnis gesetzt wird. In diesem Falle werden dem Kursteilnehmer 
sämtliche bereits erbrachten Leistungen zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegenüber dem Veranstalter bestehen nicht.  

 
§ 7 Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate 
(1) Der Kursteilnehmer erhält bei regelmäßiger Teilnahme eine Teilnahmebestätigung. Bei mehrteiligen Kursen wird diese Bestätigung nur ausgestellt, wenn der Kunde bzw. Kursteilnehmer dem 

Veranstalter die Teilnahme an allen Kursabschnitten, gegebenenfalls nach Absprache mit dem Veranstalter den Besuch eines Ersatzkurses nachweist. 
 
(2) Die Vergabe von Zertifikaten ist an Bedingungen gebunden, die in der jeweiligen Ausschreibung des Langzeitkurses oder der Weiterbildungsveranstaltung niedergeschrieben sind. Hierzu 

gehören unter anderem die vollständige Teilnahme an allen Kursabschnitten einschließlich Supervisionen, das Erstellen von schriftlichen Praxisaufgaben und die Teilnahme am Kolloquium. 
 
(3) Der Veranstalter kann die Ausgabe des Zertifikates verweigern, wenn sich der Kunde bzw. Kursteilnehmer mit der Zahlung eines Teil- bzw. Jahreskursbeitrages im Verzug befindet. 
 
§ 8 Kündigung 
(1) Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist ausgeschlossen, da es sich um einen zeitlich befristeten Vertrag mit bestimmter Zweckerreichung nach jeweiligem Kurs oder Veranstaltung handelt. 

Dies gilt nicht für Langzeitkurse und Weiterbildungsveranstaltung mit einer Laufzeit von 12 Monaten und länger. In diesem Falle kann der Kursteilnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von 3 
Monaten zum Quartalsende kündigen. Der Veranstalter kann bei Langzeitverträgen innerhalb von 3 Monaten zum Ausbildungshalbjahresende und Ausbildungsjahresende kündigen. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform. 

 
(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Ein wichtiger Grund, der den Veranstalter zur Kündigung 

berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Kunde bzw. Kursteilnehmer wiederholt oder einmalig in schwerwiegender Weise gegen Bestimmungen der Hausordnung des Veranstalters verstößt 
oder den Unterricht bzw. die Lehrveranstaltung nachhaltig stört und dem Veranstalter unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
gegebenenfalls bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung durch den Veranstalter liegt ebenfalls 
vor, wenn der Kunde bzw. Kursteilnehmer trotz Mahnung und angemessener Frist zur Leistung seiner Pflicht zur Zahlung der fälligen Kursgebühr nicht nachkommt. 
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§ 9 Haftung 
(1) Der Veranstalter haftet dem Kunden bzw. Kursteilnehmer gegenüber bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im 

Übrigen haftet der Veranstalter ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs nur, wenn der Schaden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten oder 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen herbeigeführt wurde. Soweit der Veranstalter seine Vertragspflichten nicht vorsätzlich verletzt, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Der Veranstalter haftet auch für leichte Fahrlässigkeit, wenn er eine vertragswesentliche Pflicht 
verletzt. Bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, die den Inhalt des Vertrages bestimmt und dessen Durchführung erst ermöglicht, ist die Haftung ebenfalls auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
(2) Soweit die Haftung des Veranstalters nach Absatz 1 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung seiner gesetzlichen Vertreter, 

Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.  
 
§ 10 Urheberrechte 
(1) Der Veranstalter behält sich das Recht an allen auf der Webseite www.pae-elisabethenstift.de unter der Rubrik „Fort- und Weiterbildung“ veröffentlichten Inhalten (Bilder, Texten, etc.) vor. 

Diese dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Veranstalters durch Dritte verwendet werden. 
 
(2) Der Veranstalter behält sich auch das Recht an den Lehrmaterialien vor, das er im Rahmen der Kurse an Kunden bzw. Kursteilnehmer verteilt. Dem Urheberrecht unterliegen auch vom 

Veranstalter ausgestellte Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate. Dem Kunden bzw. Kursteilnehmer ist Vervielfältigungen von Lehrmaterial des Veranstalters, insbesondere im Rahmen der 
Kurse erhaltene Kursunterlagen, Skripte und sonstige zu Lehrzwecken überlassene Dokumente zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch gestattet, hingegen nicht die unmittelbar oder 
mittelbar Erwerbszwecken dienende Vervielfältigung und Weitergabe von Lehrmaterial an Dritte.  

 
§ 11 Datenschutz 
(1) Der Veranstalter erhebt und verarbeitet im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden bzw. Kursteilnehmers. Er unterliegt hierbei u.a. den Vorschriften des 

Datenschutzgesetzes des Evangelischen Kirche Deutschland (DSG-EKD) und des Telemediengesetzes bei Onlineanmeldungen. Ohne Einwilligung des Kunden oder Kursteilnehmers wird der 
Veranstalter Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Ohne die Einwilligung 
des Kunden oder Kursteilnehmers wird der Veranstalter Daten des Kunden auch nicht für Zwecke der Werbung, Markt-oder Meinungsforschung nutzen.  
Nähere Details erhalten Sie in unserer separaten Datenschutzerklärung, die Sie auf Verlangen zur Verfügung gestellt bekommen oder auf unserer Homepage abrufen können:  
https://www.pae-elisabethenstift.de/datenschutz.htm 
 

§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
(1) Für die Rechtsbeziehungen zwischen Veranstalter und Kunde bzw. Kursteilnehmer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
(2) Ist der Kunde bzw. Kursteilnehmer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder handelt es sich um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Veranstalter der Sitz des Veranstalters. Der Veranstalter ist berechtigt, den Kunden bzw. Kursteilnehmer auch an seinem 
Wohnsitz zu verklagen. 

 
§ 13 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des Vertrages unberührt. An 
die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt diejenige gesetzliche Regelung, die dem Sinn und Zweck des Vertrages sowie dem wirtschaftlichen Zweck und Interessen der Vertragsparteien entspricht. 
 
 
September 2018 
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